
 

Dritte Satzung zur Änderung der Hauptsatzung des Landkreises Rotenburg (Wümme) 

 

Aufgrund der §§ 7, 8 und 36 der Niedersächsischen Landkreisordnung (NLO) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 22.08.1996 (Nds. GVBl. S. 365), zuletzt geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 15.11.2005 (Nds. GVBl. S. 352), hat der Kreistag des Landkreises 
Rotenburg (Wümme) in seiner Sitzung am 16.03.2006 folgende Satzung beschlossen: 

 

§ 1 

 

§ 8 erhält folgende Fassung: 

Außer der Landrätin/dem Landrat werden die allgemeine Vertreterin/der allgemeine Vertreter 
als 1. Kreisrätin/1. Kreisrat sowie eine weitere leitende Beamtin/ein weiterer leitender 
Beamter, die/der die Bezeichnung Kreisrätin/Kreisrat führt, in das Beamtenverhältnis auf Zeit 
berufen. 

 

§ 2 

 

Die dritte Satzung zur Änderung der Hauptsatzung des Landkreises Rotenburg (Wümme) 
tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 

 

 

Rotenburg (Wümme), den 16.03.2006  

 

 

Landkreis Rotenburg (Wümme) 

Der Landrat 

 

 


